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Wiener Bürgerschaft

Bericht über die nichtöffentliche Sitzung vom 15 . Dezember.

Errichtung eines Wohnungsnachweige ? der Stadt Wien.

Die Wiener Bürgerpchaft hielt Mittwoch abends eine nicht¬

öffentliche Sitzung ab , in der unter anderem ein Stadtgesetzentwurf über

die Errichtung von Nachweisstellen für Mieträume und die Pflicht zur An¬

kündigung der zu vermietenden Räumen eingebracht wurde . In den -Erläuterun¬

gen zu diesem für die Wiener Lohnpolitik äusserst bedeutungsvollen Stadt¬

gesetzentwurf heisst es unter anderem:

Veranlasst durch die Häufigkeit der von der Bevölkerung , ins¬

besondere abor von den weniger bemittelten Kreisen immer wieder erhobenen

Klagen , dass einerseits auf dem privaten Wohnungsmafekte zahlreiche Lohn-

und Geschäftsräume angeblich leer stehen , anderseits aber mangels einer

objektiven Uobersicht die Wohnungssuchenden auf grosse Schwierigkeiten

stosson , sowie durch die Notwendigkeit , die tatsächliche Lage des Wohnungs-

marktes endlich einwandfrei beurteilen können , bewogen , hat die Stadtver¬

waltung die Erlassung eines Stadtgesotzes übor die Errichtung von Nach-

weisstcllen für Mieträume und die Pflicht zur Ankündigung der zu vermieten¬

den Räumo ins Auge gefasst . Eine Uobersicht auf dom W 0hnungsmarkto ist

umso notwendiger , als die Meinungen übor den Bedarf an Wohnungen weit

auseinander geh '
. : . Bereifet im Jahre 190I wurden durch Gcmcindcratsboschluss

vom 27 . März 190I in den Kanzleien der Bozirksvortretungcn des IV . und V.

Gemoindebozirkcs probeweise Wohnungsnachwoisämtor errichtet , aio mit l . Mai

19 ol ins Leben traten . Mit dem Gemöindoratsboschluss vom 17 . Juli 19 o2 wur¬

den dann auch indem Kanzleien der übrigen Bezirksvertretungen Wohnungs¬

nachwoisämtor oingoführt . Für die Anmeldung wurde eine Gebühr cingohobon,

die nach Jahres - und MonatsWohnungen abgostuft war . Die Auskünfte an Mict-

lustigo w %rcn gebührenfrei . Der Nachweis erstreckte sich auch auf Goschäfts-

lokalo , die in Bezug auf Gebühren den Wohnungen gleich behandelt wurden.

Dieser ersto in Wien bostandono 'Wohnungsnachweis w .ar nur ein freiwilliger

( fakultativor ) . w ohnungs
Im Jahre 191I4 . wurde in Wion eine Zahlung veranstaltet , die

im April 1917 wiederholt wurde . Letztere diente nicht bloss der Vorberei¬

tung des bereits im Jahre 191I + vom damaligen Wiener Gemeinderato beschlos¬

senen obligatorischen Wohnung p- und Geschäftsnachwoiscs , sondern sie sollte

auch durch den Vergleich ihrer Ergebnisse mit jenen der unmittelbar vor

Kriegsboginn voranstaltoton Zählung die Beurteilung der Frage ermöglichen

oder doch erleichtern,w olchon Einfluss der Krieg auf das Wohnungswesen in

Wien ausgeübt hat.

Auf Grund dieser Zählung wurde , und zwar in einer Millionen¬

stadt zum erstonmalo , ein allgemeiner obligatorischer Wohnungsnachwois ein¬

gerichtet , dem cs nicht in letzter Linicjfzu danken war , dass bis in das Jahr

1918 hinein trotz des immer knapper gewordenen WohnungsbcStandes das Woh-

nungsbdürfnis halbwegs befriedigt werden konnte . Die Einführung dos obliga¬

torischen Wohnungsnachweiscs war das Ergebnis dos Studiums der Organisation

und dos ^ eschäftsbotriobos der besten vorliegenden Einrichtungen in deut¬

schen Städten , woselbst der Wohnungsnachwofe öffentlich , das heisst , nicht

nur allen Bovölkorungsschichton leicht zugänglich war , sondern auch unter

der Autorität der öffentlichen Verwaltung geführt wurde . Er erstreckte sich

dort auf alle Wohnungen , war obligatorisch und zentral organisiert.
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Vor der Einführung dos allgcmcinon obligatorischen Wohnungs-

nachwoi sgs war dor Magistrat an dio Regierung mit der Bitte herang ^ troton,

noch vor Schaffung eines allgemeinen Wohnungsgesetzes die Verpflichtung

zur An- und Abmeldung aller gekündigten oder sonst frei werdenden Wohnungen,

Go schäfts lokale und Werkstätten durch ein besonderes Gesotz festzulogen.

Von der Regierung ist abor woder eine Verfügung noch irgendeine Stellungnah¬

me erfolgt . Da jedoch dio Erfahrungen des Krieges , noch mehr abor die Vor¬

sorge für dio Zeit nach dom ^ riege es dringend wünschenswert machto , un¬

abhängig von Rogicrungsmassnahmon zur Durchführung dos im Jahre 1914 vom

Gerneinderato beschlossenen allgemeinen Wohnungs - und Geschäftsnachwoiscs

zu golangen , beschloss der Wiener Gcmcinderat in seiner Sitzung vom 6 . Feber

1917 , ohno die von der Regierung seit vielen Jahren in Aussicht gestellte

Erlassung dos Wohnungsgesetzes abzuwarten , die Errichtung eines Wohnungs-

nachwoises , bei dom auf Grund des Gemeindestatutes dio Meldepflicht für

leerstehende Wohnungen festgesetzt wurde,

Dor Gomoindorat verfügte mit diesom Beschlüsse , dass der Woh-

, nungsnachweis als Unterabteilung des städtischen Wohnungsamtcs errichtet

werde , der Nachweis für die Vermieter hinsichtlich leerstehender Räumlich¬

keiten zwangsweise ( obligatorisch ) , hin **, sicht lieh gekündigter froiwillig

( fakultativ ) sowie für Mieter und Vermieter unentgeltlich sei ; die Geschäf¬

te dos Wohnungsnachweises wurden in einer Zentrale do-s Wohnungsamtes und in

Filialen , als welche dio Bczirksstcllon das städtischen Arbcits - und Dionst-

vormittlungsamtes mitverwendot wurden , geführt * Der W 0hnungsnachweis , dor

auf Grund des erwähnten Beschlusses errichtet wurdo , ist am 2 . Mai 1917

öffnet worden , Kp hat wenigstens insofern erspriesslichc Dienste geleistet,

als er es ermöglichte , jeweils mit Klarheit die Lage dos Wohnungsmarktes

überblicken zu können . Dagegen konnte er mit zunehmender Wohnungsnot immer
^

unzulänglicher seiner zweiten Aufgabe gerecht worden , nämlich , den Miotlu-

entsprechende Wohnungen und den Vormietern dauernde zu vermitteln . Gleich¬

zeitig wurde mit der Einführung des allgemeinen Wohnungsnachwoiscs die Auf¬

lassung dr eingangs erwähnten , in den Kanzloion der Bozirksvertrctungcn

seit 190I bestehenden Wohnungshachwcisämter , deren Tätigkeit eine sehr ge¬

ringe war , verfügt.
Da der Wohhhau ^ bau mit Kriegsboginn vollständig zum Stillstän¬

de gokommon war , ergab sich nach dom Umstürze ein ausserordentlicher Mangel

an Wohnungen , dor gleich in der ersten Nachkxiogskeit hinsichdich der Er¬

fassung und Verteilung des vorhandenen Wohnraumos zu Massnahmen führte,die

in dom heftig bekämpften Wohnungsaaforderungsgesotzo ihre Spitze erreichten.

Freilich wurdo dadurch allein dio Wohnungsnot nicht behoben.

Als nun am 51 . Dezember 1925 das Wohnungsanforderungsgesetz ausser Wirksam¬

keit gesetzt wurdo und auf dem Gebiete dor Wohnungsvermietung volle Freiheit

cintrat , erachtete es die damalige Stadtverwaltung , gestützt auf die in der

Zwischenzeit erlassene Vollzugsanwoisung des Staatsamtes für soziale Ver¬

waltung vom 27 . Oktober 1919 für zweckmässig , den bereits im Jahre 1918 ein-

goführton und in den Nachkriogsjahron infolge ungenügender privater Bautä¬

tigkeit und dadurch bQdirgjben Mangels an verfügbaren Wohnungen nicht mehr

gchanühabten allgemeinen Wohnungsnaohwois wieder cinzuführon , um dio ver¬

mietbaren Wohnungen zu erfassen * Dio erwähnte Vollzugsanwoisung des Staats¬

amtes für soziale Verwaltung vom 27 . Oktober 1919 hatte nämlich auf Grund

dos kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes dio Landesregierungen er¬

mächtigt , für dio Gemeinden dor Gebiete , in denen eine empfindliche Wohnungs¬

not besteht , die Vorschriften der Vollzugsanwoisung über den »Wohnungsnach-
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v/ois « in Kraft zu setzen . Dio Vollzug3anwoisung vor $ fliehtetc die Landes¬

regierungen , bei Entfall der ausserordentlichen Verhältnisse , ihre An¬

ordnungen ausser Wirksamkeit zu setzen.

Auf Grund dieser Vollzugsanweisung sind mit Kundmachung

des Bürgermeistors als Landeshauptmann vom 50 . Dezember 1925 Vorschriften

für die Eppichtung eines Wohnungsnachweises in Wien neuerlich erlassen

worden . Auch diese Vorschriften sind in der Folgezeit kaum gchandhabt

worden , nicht nur v/eil die fast gänzlicho Unterbindung jeder privaten

Wohnbautätigkoit infolge der Erstellung immer neuer Wohnungen durch die

Gemeinde ein solches Institut als überflüssig erscheinen licss , sondern

wogen der Schwachen der bisherigen Vorschriften , dio keine praktische Be¬

deutung erlangen konnten , da sio weder Wahrheitspflicht , noch entsprechen¬

de StrafSanktionen für deren Verletzung festlegten.

Abgesehen davon , dass ein amtlicher obligatorischer Wohnungs-

nachwois Klarheit auf dom W0hnungsmarkt schaffen soll , ist ein solcher

auch aus anderen Gründen sehr zweckmässig . Von den Wohnungssuchenden wird

es als grosser Naohtcil empfunden , dass ein Nachweis über verfügbare Woh¬

nungen nicht bostcht . Es gibt zwar private Wohnungsbüros , dio jedoch

nicht imstande sind , alle verfügbaren Wohnungen restlos zu erfasset * ; um

den wirtschaftlichen Verkehr auf dom Wohnungsmarkto zu regeln , soll ein

allgemeiner amtlicher Wohnungsnachweis eingoführt worden , der die Vor¬

mieter ( Hauseigentümer und Untervormiotcr ) gesetzlich verpflichtet , frei-

werdende MiotObjekte anzumoldan.

Der Gesetzentwurf soll neben diosom Zwecke auch einom ande-

ron dionon und zwar der statistischen Erfassung der Veränderungon auf dem

Wohnungsmarkte . Dio bestehenden Statistiken sollen auf Grund der für die

An - und Abmeldung von Wohnung on im Gesetzentwurf vorgcschriebonon Daten

orwoitert und so zu einem brauchbaren Behelfe ausgostaltot worden#

Ausserdem sollen durch den amtlichon Wohnungsnachweis sämt¬

liche finanziellen Mictbodingnisse dem Wohnungssuchenden Publikum bekannt-

gemacht worden . Hat sich doch gezeigt , dass im selben Ausmasse , in dem

die Zahl der der Stadt Wien zur Verfügung stehenden Wohnungen abnimmt,

dio von privaten Hauseigentümern unter was immer für einen Titol gefor¬

derten Ablösen und Goldzinsc steigen.

Obwohl gemäss § 17 Mictongesotz eine Ablöse ungiloig und

verboten ist , ist doron Forderung doch eine amtsbekannto Tatsache ; die

Fälle , injdonon für Zimmer - Kücho .- Wohnungen bis zu 1500 Schilling Ablöse

ohne jede Gegenleistung gefordert worden , sind , wie dom Wohnung9amto aus

den Angaben seiner Wohnungsworbor bekannt ist , nicht gering . Hach der ge¬

genwärtigen Rechtssprechung der Oborgcrichtc sind zwar Vereinbarungen

erlaubt , wonach sich der Vormieter und der frühoro Mieter Leistungen ver¬

sprochen lassen , sofern ihnen eino entsprechende Gegenleistung gogonübor-

stoht , so z . B # eine einmalige Pauschallcistung anstatt dos Nouvormiotungs-

zuschlages , Abschluss eines Mietvertrages auf längere Dauer , Herstellung-

ge n in der Wohnung u . s . w . Bei verschiedenen Prozessen hat sich aber ge¬

zeigt , dass diese finanziellen Forderungen nichts anderes als roine Ablö¬

sen sind , für die oft keinerlei Gegenleistung erbracht wird.

Auch hier soll das noue Gesetz wenigstens indirekt Abhilfe

schaffen , da nun jeder Vermieter genauestons anzuführen hat , v/olchc Lei¬

stungen vo " ihm für besondere mit dem Mietvertrag nicht in unmittelbarem

Zusammenhang stehende Forderungen geboten werden.
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Der Gesetzentwurf sicht als An - und Abmcldostollc die Bezirksvcr-

waltungsbchördo vor , Anzumeldon sind alle Wohn - und Geschäftsräume , die

aus was immer für einen Grund frei werden . Desgleichen hat ihre Abmeldung

zu erfolgen , wenn sic entweder vom Vormieter selbst oder einem Dritten,

sei es durch Miete oder aus einem anderen Rcchtsgrundc , in Benutzung ge¬

nommen worden . Die Anmeldung hat binnen drei Tagen nach Eintritt der »Ark-

samkoit der Kündigung oder des gerichtlichen Auftrages oder nach Rechts¬

kraft dos Urteilos zu erfolgen , in allen anderon Fällon binnen drei Tagen

nach der Räumung durch den bisherigen Benutzer , bei Räumen , die bisher in

Eigcnbonützung dos Vormiotors gestanden sind , binnen drei Tagen nach Ver¬

öffentlichung der Absicht , den Raum zu vormioton . Als Abmoldofrist wurde

eine Frist von 2k Stunden festgesetzt , um vormiototo Wohnungen sofort aus-

schoidon und den Wohnungssuchenden unnötige Wcgo ersparen zu können . Zur

Erleichterung dor Vermietung wurde die Bestimmung getroffen , dass bei

Wohnungen , die noch vor Ablauf der dreitägigen Anmeldefrist vermietet

worden , dio An - und Abmeldung zuglcioh crfolgon kann . Die An - und Abmel¬

dungen müsson schriftlich erstattet worden . Zwecks wirksamer Ausgestal¬

tung des Nachweises wird für dio An - und Abmoldungen dio Wahrheitspflicht

oingoführt . Unrichtigo , unvollständige odor unwahre Angaben und Erklärun¬

gen wordon als Uobortrctungon dieses Gesetzes ^ ostraft£ auat n
Dio Anbringung von Ankündigungszottoln/für frei wordondo und

weiter der Vermietung odor UnterVermietung zugeführten Bostandsobjokte

wird als VcrpIIihhtung fostgosotzt . Auf den Ankündigungszottoln sollen

auch nobon dor Angabo , ob das Mietobjokt dem Mictcngosotzo unterliegt

odor nicht , dor Miotzins und dor Anteil an den Betriebskosten und öffent¬

lichen Abgaben angeführt sein . Boi Untorvormiotungon worden sich dio An¬

gaben auf dio Anführung dos Mon ats - Untormiotzinsos beschränken können.

Auch hier wordon unrichtigo und unvollständige oder unwahre

Angabon mit Strafo bedroht.

Dio Bestimmungen dos G0 sotzcs kommen nicht zur Anwendung bei

Gebäuden dos Bundes , oinos Landes , dor Stadt Wien oder eines von diesen

Körperschaften verwalteten Fonds oder Stiftung , ferner bei Betrieben de.

Gewerbes der Frcmdonbohorbcrgung bezüglich dor zum Geschäftsbetrieb ge¬

hörigen Räumo , dann auf die von Vereinen für ihro Mitglieder geschaffe¬

nen und betriebenen Arboitor - , Gesellen - , Ledigen - und Erholungsheime,

auf Works - und Dienstwohnungen eines bestimmten Betriebes oder einer bo

stimmten Anstalt , solange sie ihrom widmungsmässigon Zweck erhalton blei¬

ben , für Räumo von Heil - und Pflogoanstalton und endlich auf die Dienst¬

wohnungen der Hausbesorger gemäss der Hausbosorgorordnung.

Dio Wiedereinführung oinos Wohnungsnachwoisos soll vor allom

dazu dienen , der Bevölkerung bei dor Wohnung » - oder Geschäfts suche

eine verlässliche Handhabe zu bioton , abor auch den Vermietern Gelegen¬

heit zu geben , der gesamten Ocffontlicbkoit zur Vermietung in Betracht

kommondojs Miotobjckto mit allen Mietbodingnisson zur Kenntnis zu bringen

und auf diese Woiso den Abschluss von Bostandvorträgon zu erleichtern.

Gleichzeitig ermöglicht der An- und Abmoldezwang auch eine Erfassung al¬

ler freistehenden und künftig frei wDrdohdcn Mietobjokto , so dass ein¬

mal Klarheit goschaffon wird , wioviole Mietobjokto jowoils in Wien leer

stohon , wieviele innerhalb oinos bostimmton Zeitabschnittes frei und wie¬

viele wieder vermietet odor nicht mehr der Vermietung zugoführt wurden.

Man kann . . auf diese Weise somit alle Veränderungen auf dom Wiener

Wohnungsmarkto genau fest ^ ' *
.
on und daraus wertvolle Schlüsse für eine

weitere Regelung und Vorbossorung . des . Wionor . Wohnungswesens ziehen.
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